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616 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (585 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem ein Weinsteuergesetz 
1992 eingeführt wird, sowie das Alkoholabga
begesetz 1973, das Weingesetz 1985, das 
Umsatzsteuergesetz 1972 und das Finanzaus-

gleichsgesetz 1989 geändert werden 

Das Kernstück des gegenständlichen Gesetzent
wurfes bildet die Einführung einer Weinsteuer. Es 
wird damit die mit dem Abgabenänderungsgesetz 
1991 sowie der Finanzausgleichsgesetz-Novelle 
eingeleitete Neuordnung der Getränkebesteuerung 
fortgesetzt. 

Die Weinsteuer soll nach An einer Verbrauch
steuer als· mengenabhängige Steuer konzipiert 
werden. Aus Gründen der einfacheren Administra
tion soll die Besteuerung nicht an die Verbringung 
von Wein aus einem Erzeugungsbetrieb anknüpfen, 
sondern an Verkehrs- und Verbrauchsvorgängen. 
Diese sind ihrem Grundtypus nach dem Umsatz
steuergesetz nachgebildet. Die seit 1. Jänner 1992 
auf die Lieferung von Wein beschränkte Alkoholab
gabe fällt mit der Einführung der Weinsteuer weg. 

Der im Weingesetz vorgesehene Marketingbei -
trag soll gemeinsam mit der Weinsteuer erhoben 
werden. 

Um Kooperationen von Banken und Versiche
rungen auf dem Gebiet der Dienstleistungen im 
Bereich der elektronischen Datenverarbeitung zu 
erleichtern, soll hinsichtlich der für solche Leistun
gen verrechneten Umsatzsteuer ein beschränkter 
Vorsteuerabzug eingeführt werden. 

Mit der Novelle zum Finanzausgleichsgesetz 
1989 soll eine Klarstellung bei der Abgrenzung der 
alkoholhältigen von den alkoholfreien Getränken 
herbeigeführt und eine Regelung betreffend die 
Lieferungen in Verkehrsmitteln an die Fahrgäste 
eingefügt werden. 

Der Finanzausschuß hat die erwähnte Regie
rungsvorlage in seiner Sitzung am 6. Juli 1992 in 
Verhandlung genommen. In der Debatte ergriffen 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
W o l f, Mag. S c  h r e i n  e r, Mag. Dr. Madeleine 
Pet r 0 v i c sowie der Bundesminister für Finanzen 
Dipl.-Kfm. L a  c i n a das Wort. 

Die Abgeordneten W o l f  und Dipl.-Kfm. Dr. 
S turn m v  0 11 brachten einen Abänderungsantrag 
ein, der wie folgt begründet war: 

"Zu Artikel I § 4 und zu Artikel IV: 

Durch eine Anhebung des Weinsteuersatzes kann 
- bei gleichbleibenden Aufkommenserwartungen 
- die Anhebung des Umsatzsteuersatzes für 
Erzeugerlieferungen von Wein, der innerhalb eines 
landwirtschaftlichen Betriebes hergestellt wurde, 
entfallen. Für diese Lieferungen soll daher wie nach 
bisheriger Rechtslage der ermäßigte Steuers atz . 
vorgesehen bleiben. 

Zu Artikel V: 

Die Änderung der Höhe der Weinsteuer bedingt 
eine Neuberechnung der Anteile der Verteilungs
schlüssel für die Biersteuer, Weinsteuer, Schaum
weinsteuer und die

' 
Steuern auf Branntwein, um 

vereinbarungsgemäß den Gebietskörperschaften 
den jeweiligen Anteil an den betroffenen Steuern 
wie vor der Neuregelung der Getränkebesteuerung 
zu erhalten. Die Änderung der Schlüssel ergibt sich 
vor allem dadurch, daß nun nicht mehr wie in der 
Regierungsvorlage ein Mehraufkommen bei der 
Umsatzsteuer, an der der Bund zu 69,564% beteiligt 
ist, zu berücksichtigen ist. 

Abhofverkauf soll nur dann vorliegen, wenn der 
Belieferte selbst den Wein vom Produzenten abholt, 
dh. wenn keine Beförderung und keine Versendung 
(gemäß § 3 Abs. 8 UStG 1972) vorliegt. 

616 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 7

www.parlament.gv.at



2 616 der Beilagen 

Durch diese weitere Ausnahmebestimmung ver
liert diese Bestimmung ihre bisher so gut wie 
ausschließliche Bedeutung als Kompetenzbestim
mung, durch die die Länder zur Regelung dieser 
Abgaben ermächtigt werden und bekommt zuneh
mend den Charakter auch einer inhaltlichen 
Regelung, nämlich über den Besteuerungsgegen
stand. Um zu verhindern, daß diese Bestimmung der 
vedassungsmäßigen Kontrolle durch den VfGH 
entzogen ist, wird die Ausnahmeregelung zu § 8 
Abs. 4 F-VG 1948 als eigene Bestimmung formu
liert. Damit nicht neue Unklarheiten über den 
Zusammenhang von § 8 Abs. 4 Finanz-V edass'ungs
gesetz 1948 zu Lieferungen von Verpackungen und 
dergleichen entstehen, die nicht von vornherein als 
Getränke im ursprünglichen Sinn anzusehen sind, 
bezieht sich diese Ausnahmebestimmung nicht nur 
auf die Lieferung von Getränken und Speiseeis, 
sondern generell auf entgeltliche Lieferungen, für 
die eine bundegesetzliche Ermächtigung besteht. 

Weil die Einordnung der Getränke- und 
Speiseeis abgabe als ausschließliche Landes(Ge
meinde)abgabe nun wieder in § 14 Abs. 1 Z 7 edolgt 
(mit einer inhaltlich unveränderten KlarsteIlung 
hinsichtlich der Umschließung und des Zubehörs), 
ist die Anpassung der Zitate in § 15 Abs. 3 Z 2 und 
§ 15 Abs. 5 notwendig. 

Um eine mißbräuchliche Verwendung der Be
stimmung über Lieferungen in Verkehrsmitteln zu 
verhindern, soll aus der bundesgesetzlichen Er
mächtigung nur die Besteuerung von Lieferungen 

Mag. Molterer 

Berichterstatter 

zur unmittelbaren Konsumation im Verkehrsmittel 
ausgenommen �erden. Ebensowenig ausgenommen 
sind die Lieferungen, bei denen die einzelne 
Fahrtstrecke überwiegend, das heißt zu mehr als 
50%, in demselben Gemeindegebiet liegt, was auch 
ohne nähere fandesgesetzliche Regelung noch als 
exekutierbar anzusehen ist.' 

Zu den Artikeln VI und VII: 

Die bisher im Bewertungsgesetz bei land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben vorgesehene Wert
begrenzung für Zukäufe soll für Weinbaubetriebe 
im Hinblick auf eine nunmehr im Weingesetz 
vorgesehene Mengenbegrenzung für Zukäufe von 
Wein u� Weintrauben ebenfalls in eine entspre
chende Mengenbegrenzung umgewandelt werden. 
Auch in der Gewerbeordnung soll eine derartige auf 
das Weingesetz abgestimmte Mengenbegrenzung 
eingeführt werden." 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwud 
unter Berücksichtigung des oben erwähnten Abän
derungsantrages mit Stimmenmehrheit angenom
men. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den A n  t r a g, der National-
rat wolle dem a n  g e s  c hi 0 s s e n  e n  G e  s e t z  - 01. 
e n t w u r f die vedassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 1992 07 06 

Dr. Nowotny 

Obmann 
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Bundesgesetz, mit dem ein Weinsteuerge
setz. 1992 eingeführt wird, sowie das Alkohol
abgabegesetz 1973, das Weingesetz 1985, das 
Umsatzsteuergesetz 1972, das Finanzaus
gleichsgesetz 1989, das Bewertungsgesetz 1955 
und .. die Gewerbeordnung 1973 geändert 

werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

W e i n s t e u e r g e s e t z  1992 

Steuerbare Vorgänge 

§ 1. (1) Der Weinsteuer unterliegen föl�ende 
Vorgänge: 

1. Die erste Lieferung (§ 3 UStG 1972) vOn Wein 
in Behältnissen mit einem Inhalt bis· zu 
50 Liter, die ein Unternehmer (§ 2 UStG 1972) 
im· Inland gegen Entgelt im Rahmen seines 

- Unternehmens ausführt. Die Steuerpflicht tritt . 
nicht ein, soweit die Einfuhr des gelieferten 
Weines nach Z 4 steuerpflichtig war; 

2. die Lieferung von Wein durch einen Unter
nehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen 
seines Unternehmens in anderen als in Z 1 
bezeichneten Behältnissen, ausgenommen die 
Lieferung an einen anderen Unternehmer zur 
gewerblichen . Weiterveräußerung oder zur 
gewerblichen Be- oder Verarbeitung; 

3. der Eigenverbrauch. Eigenverbrauch liegt vor, 
wenn ein Unternehmer im Inland Wein aus 
seinem Unternehmen für Zwecke entnimmt, 
die außerhalb des Unternehmens liegen. Die 
Steuerpflicht tritt nicht ein, soweit die 
Lieferung oder die Einfuhr des entnommenen 
Weines an den Unternehmer nach Z 1, 2 oder 
.4 steuerpflichtig war; 

.4. die Einfuhr von Wein in das Zollgebiet (§ 1 
ZollG) 
a) in Behältnissen mit einem Inhalt bis zu 

50 Liter; 

b) in anderen Behältnissen, ausgenommen die 
Einfuhr zur gewerblichen Weiterveräuße
rung oder zur gewerblichen Be- oder 
Verarbeitung. 

(2) Eine Einfuhr liegt vor, wenn Wein aus dem 
Zollausland in das Zollgebiet gelangt. 

(3) Inland ist das Bundesgebiet mit Ausnahme der 
Zollausschlußgebiete. 

Wein 

§ 2. Als Wein im Sinne dieses Bundesgesetzes 
gelten: 

1. Wein der Unternummern 2204 21 A und 2204 
29 A des Zolltarifs; 

2. Wein der Unternummern 2205 10 B, 2205·10 
C, 2205 90 B und 220590 C des Zolltarifs; 

3. Waren der Unternummer 2206 00 B 2 des 
Zolltarifs, die WeiQ. der Nummer 2204 oder 
2205, ausgenommen Schaumwein, enthalten. 

Steuerbefreiungen 

. § 3. Von den unter § 1 Abs. 1 Z 1 bis 3 fallenden 
Vorgängen sind steuerfrei: 

1. Ausfuhrlieferungen im Sinne des § 6 Z 1 des 
Umsatzsteuergesetzes 1972; 

2. der Eigenverbrauch bei landwirtschaftlichen 
Betrieben in Höhe von 150 Liter im Kalender
vierteljahr. 

Steuersatz 

§ 4. Die Weinsteuer beträgt 1,15 S je Liter Wein. 
Waren der Unternummer 2206 00 B 2 des Zolltarifs 
unterliegen nur mit ihrem Weingehalt im Sinne des 
§ 2 Z 1 und Z 2 der Weinsteuer. 

Steuerschuldner, Entstehung der Steuerschuld 

§ 5. (1) Der Steuerschuldner ist in den Fällen des 
§ 1 Abs. 1 Z 1 bis 3 der Unternehmer. 

(2) Die Steuerschuld entsteht in den Fällen des § 1 
Abs. 1 Z 1 bis 3 mit Ablauf des Kalendervierteljah-
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4 616 der Beilagen 

res, in dem der steuerpflichtige Vorgang verwirk
licht wurde. 

(3) Bei der Einfuhr sind die für Zölle geltenden 
Rechtsvorschriften anzuwenden. 

Aufzeichnungspflicht 

§ 6. (1) Der Unternehmer ist in den Fällen des § 1 
Abs. 1 Z 1 bis 3 verpflichtet, zur Feststellung der 
Steuer und der Grundlagen ihrer Berechnung im 
Inland fortlaufend Aufzeichnungen zu führen. Die 
Verpflichtung zur Führung von Aufzeichnungen 
entfällt, soweit hinsichtlich des Weines die Steuer
schuld bereits entstanden ist. 

(2) Die Aufzeichnungspflicht (Abs. 1) ist erfüllt, 
wenn aus Büchern oder Aufzeichnungen zu ersehen 
sind: 

1. Sämtliche Lieferungen (§ 1 Abs. 1 Z 1 und 2) , 
unter Angabe des Datums und der Menge (in 
Liter), in den Fällen des § 1 Abs. 1 Z 2 bei 
Lieferung an einen anderen Unternehmer zur 
gewerblichen Weiterveräußerung oder zur 
gewerblichen Be- oder Verarbeitung auch 
dessen Name (Firma) und Anschrift; 

2. sämtliche Lieferungen, die an den Unterneh
mer für sein Unternehmen gegen Entgelt 
ausgeführt worden sind, unter Angabe des 
Datums und der Menge (in Liter); 

3. die Bemessungsgrundlagen für den Eigenver
brauch (§ 1 Abs. 1 Z 3); 

4. sämtliche gemäß § 3 Z 1 steuerfreien Vor
gänge unter Angabe des Datums, der Menge 
(in Liter) und eines Hinweises auf den 
betreffenden Ausfuhrnachweis. 

(3) Die Steuer gilt als Abgabe im Sinne des § 131 
Abs. 1 Z 2 zweiter Satz der Bundesabgabenord
nung. 

Erhebung der Steuer durch die Finanzämter 

§ 7. (1) Die Erhebung der Steuer obliegt in den 
Fällen des § 1 Abs. 1 Z 1 bis 3 dem Finanzamt, das 
für die Erhebung der Umsatzsteuer des Steuer
schuldners zuständig ist oder im Fall der Umsatz
steuerpflicht des Steuerschuldners in Betracht käme. 

(2) Der Steuerschuldner hat jeweils für ein 
Kalendervierteljahr die Steuer selbst zu berechnen 
und bis zum zehnten Tag (Fälligkeitstag) des auf das 
Kalendervierteljahr, in dem die Steuerschuld 
entstanden ist, zweitfolgenden Monats an das 
Finanzamt zu entrichten. 

(3) Ein gemäß § 201 BAO festgesetzter Steuerbe
trag hat den im Abs. 2 genannten Fälligkeitstag. 

Erhebung der Weinsteuer anläßlich der Einfuhr 

§ 8. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, sind für die Erhebung der 
Weinsteuer für Wein, der in das Zollgebiet 

eingeführt wird, sinngemäß die für Zölle geltenden 
Rechtsvorschriften anzuwenden. 

' 

(2) Die Erhebung der Weinsteuer anläßlich der 
Einfuhr von Wein obliegt den Zollämtern. 

Vergütung 

§ 9. Wird Wein von einem Unternehmer aus dem 
Zollgebiet ausgeführt (§ 7 UStG 1972), für den die 
Steuer zu entrichten war, so ist die auf den 
ausgeführten Wein entfallende Steuer dem Unter
nehmer, der ihn ausgeführt hat, zu vergüten. Der 
Unternehmer hat die Ausfuhr buchmäßig nachzu
weisen und zu beweisen, daß für den in Betracht 
kommenden Wein die Steuerschuld entstanden ist. 
Der Vergütungs betrag ist bei der Selbstberechnung 
(§ 7 Abs. 2) zu berücksichtigen und ein entspre
chend gekürzter Betrag zu entrichten. Insoweit dies 
für das Kalendervierteljahr, in dem der Vergütungs
tatbestand verwirklicht wurde, nicht möglich ist, ist 
der Betrag auf Antrag des Unternehmers, der den 
Wein ausgeführt hat, mit Bescheid zu vergüten. Der 
Antrag kann binnen fünf Jahren ab der Verwirkli
chung des Vergütungstatbestandes gestellt werden. 
Für die Zuständigkeit gilt § 7 Abs. 1 sinngemäß. 

Mitwirkung der Weinaufsicht 

§ 10. Die Organe der Weinaufsicht sind berech
tigt, Bücher und Aufzeichnungen auch für Zwecke 
der Weinsteuer zu überprüfen. Liegen gewichtige 
Gründe für die Annahme vor, daß die Weinsteuer 
nicht ordnungsgemäß berechnet und abgeführt 
wurde, sind sie verpflichtet, dies dem zuständigen 
Finanzamt mitzuteilen. 

Verweisungen 

§ 11. Soweit in diesem Bundesgesetz auf 
Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese Bestimmungen in ihrer jeweils 

. geltenden Fassung anzuwenden. 

Inkrafttreten 

§ 12. Dieses Bundesgesetz ist auf Vorgänge 
anzuwenden, die nach dem 31. Juli 1992 verwirk
licht werden. 

VoUziehung 

§ 13. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des 
§ 10 der Bundesminister für Land� und Forstwirt
schaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen betraut. 
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Artikel 11 

AI k 0 bo l a b  g a b  e g e 5 e t z 1973 

Die Abgabe von alkoholischen Getränken nach 
dem Alkoholabgabegesetz 1973, BGBI. 
Nr. 446/1972, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr. 695/1991, ist bei steuerbaren Vorgängen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2, die nach dem 31. Juli 
1992 bewirkt werden, und bei steuerbaren V orgän
gen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 3, bei weichen der für 
die Anwendung der zolltarifarischen Bestimmungen 
maßgebende Zeitpunkt nach dem 31. Juli 1992 liegt, 
nicht zu erheben. 

Artikel III 

We i n g e s e t z  1985 

DasWeingesetz 1985, BGBI. Nr. 444, zuletzt 
geändert durch BGBI. Nr. 10/1992, wird wie folgt 
geändert: 

§ 45 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Mit der Weinsteuer ist von den Abgabenbec 
hörden des Bundes ein Marketingbeitrag nach den 
für bundesrechtlich geregelte öffentliche Abgaben 
geltenden Vorschriften zu erheben. Der Marketing
beitrag ist eine Einnahme des Bundes und ist 
zweckgebunden für Förderungsmaßnahmen der 
Weinwirtschaft zu verwenden. Die Höhe des 
Marketingbeitrages hat der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen durch Verord
nung festzusetzen. " 

Artikel IV 

Ums a t z s t e u e r g e s e t z  1972 

Das Umsatzsteuergesetz 1972, BGBI. Nr. 223, 
zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 695/1991, wird 
wie folgt geändert: 

1-. Im § 12 a ist als Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Unternehmer, die überwiegend Umsätze 
gemäß § 6 Z 8 oder Z 9 lit. c tätigen, sind berechtigt, 
abweichend von § 12 Abs. 3 einen Vorsteuerabzug 
für die im Zusammenhang mit Datenverarbeitungs
aufträgen erbrachten sonstigen Leistungen in Höhe 
von 50% der in der Rechnung (§ 11) ausgewiesenen 
Umsatzsteuer vorzunehmen, soweit 

sie diese sonstigen Leistungen zur Ausführung 
steuerfreier Umsätze gemäß § 6 Z 8 oder Z 9 
lit. c in Anspruch nehmen und 
diese LeistUrigen von Rechenzentren oder von 
Unternehmern, die - überwiegend Umsätze 
gemäß § 6 Z 8 oder Z 9 lit. c tätigen, erbracht 
werden." 

2. Z 1 ist auf sonstige Leistungen an den 
Unternehmer anzuwenden, die nach dem 31. De
zember 1992 ausgeführt werden. 

Artikel V 

Fin a n z aus g le ic h s g e se t z  1989 

Das Finanzausgleichsgesetz 1989 (FAG 1989), 
BGBI. Nr. 687/1988, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr. 693/1991, wird wie folgt geändert: 

1. § 7 Abs. 1 lautet: 
,,(1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die 

Einkommensteuer - veranlagte Einkommensteuer 
einschließlich Abzugsteuer gemäß § 99 EStG 1988, 
BGBI. Nr. 400, Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer I 
(§ 93 Abs. 2 Z 1 und 2 EStG 1988) und Kapitaler
tragsteuer 11 (§ 93 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 EStG 1988) 
-, die Umsatzsteuer, die Biersteuer, die Wein
steuer, die Schau�weinsteuer, der Branntweinauf
schlag und Monopolausgleich, die Abgabe von 
alkoholischen Getränken, die Mineralölsteuer, die 
Erbschafts- und Schenkungssteuer, die Grunder
werbsteuer, die Bodenwertabgabe, die Kraftfahr
zeugsteuer, die Spielbankabgabe, der Kunstförde
rungsbeitrag, der Kulturgroschen und die Energie
verbrauchsabgabe. Die Teilung der beiden zuletzt 
genannten Abgaben zwischen dem Bund und den 
Ländern (Wien als Land) und die Auf teilung der 
Ertragsanteile der Länder bleiben der bundesgesetz
lichen Regelung vorbehalten." 

2. § 8 Abs. 1 lautet: 
,,(1) Die Erträge der im § 7 Abs. 1 angeführten 

gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit Ausnahme 
des Kulturgroschens, der Energieverbrauchsabgabe 
und der Spielbankabgabe werden zwischen dem 
Bund, den Ländern (Wien als Land) lind den 
Gemeinden (Wien als Gemeinde) in folgendem 
Hundertsatzverhältnis geteilt: 

Veranlagte Einkom
mensteuer einschließ
lich Abzugsteuer 
Lohnsteuer 
Kapitalertragsteuer I 
Kapitalertragsteuer II 
Umsatzsteuer 
Biersteuer 
Weinsteuer 
Schaumweinsteuer 
Branntweinaufschlag 
und Monopolaus
gleich 
Abgabe von alkoholi
schen Getränken 
Mineralölsteuer 
Erbschafts- und 
Schenkungssteuer 
Grunderwerbsteuer 
Bodenwertabgabe 
Kraftfahrzeugsteuer 
Kunstförderungs
beitrag 

Bund 

48,867 
63,432 
20,073 
47,000 
69,564 
38,601 

_ 38,601 
38,601 

38,601 

40,000 
88,559 

70,000 
4,000 
4,000 

50,000 

70,000 

Länder 

27,233 
20,500 
13,322 
30,000 
18,700 
33,887 
33,887 
33,887 

33,887 

30,000 
8,638 

30,000 

50,000 

30,000 

Gemein
den 

23,900 
16,068 
66,605 
23,000 
11,736 
27,512 
27,512 
27,512 

27,512 

30,000 
2,803 

96,000 
-96,000 

" 
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6 616 der Beilagen 

·3. § 8 Abs. 2 Z 6 lautet: 

,,6. bei der Biersteuer auf die Länder 18,151 
Hundertteile nach dem länderweisen Ver
brauch von Bier und 15,736 Hundertteile nach 
der Volkszahl; auf die Gemeinden 8,280 
Hundertteile nach dem länderweisen Ver
brauch von Bier und 19,232 Hundertteile nach 
der Volkszahl;" 

4. § 8 Abs. 2 Z 7 lautet: 

,,7. bei der Weinsteuer, bei der Schaumweinsteuer, 
beim Branntweinaufschlag und Monopolaus
gleich sowie bei der Abgabe von alkoholischen 
Getränken auf die Länder und Gemeinden 
nach der Volkszahl;" 

5. § 14 Abs. 1 Z 7 lautet: 

,,7. Abgaben auf die entgeltliche Lieferung von 
Speiseeis einschließlich darin verarbeiteter 
oder dazu verabreichter Früchte und von 
Getränken, jeweils einschließlich der mitver
kauften Umschließung und des mitverkauften 

Zubehörs, soweit die Lieferung nicht für 
Zwecke des Wiederverkaufs im Rahmen einer 

nachhaltigen Tätigkeit erfolgt. Ausgenommen 
von der Besteuerung sin� Lieferungen im 
Sinne des § 10 Abs. 2 Z 4 des Umsatzsteuerge
setzes 1972, BGBl. Nr. 223, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr.660/1989, wenn 
die Verschaffung der Verfügungsmacht am 
Ort der Produktion erfolgt und wenn keine 
Beförderung und keine Versendung vorliegt, 

. sowie Lieferungen von·Milchj" 
. 

6. § 14 Abs. 2 lautet: 

,,(2) (Verfassungsbestimmung) § 8 Abs. 4 F-VG 
1948 ist auf Abgaben auf entgeltliche Lieferungen, 
für die eine bundesgesetzliehe Ermächtigung 
besteht, nicht anzuwenden." 

7. § 14 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die im Abs. 1 unter Z 1, 7, 8, 10 bis 13 und 15 
angeführten Abgaben sowie die unter Abs. 1 Z 16 
angeführten Gemeindeverwaltungsabgaben sind 
ausschließliche Gemeindeabgaben." 

8. § 15 Abs. 3 Z 2 lautet: 
,,2. die gemäß § 14 Abs. 1 Z 7 bezeichneten 

Abgaben im Ausmaß von 10 vH des Entgelts 
bei Speiseeis und alkoholhältigen Getränken 
und von 5 vH des Entgelts bei alkoholfreien 
Getränken; ausgenommen sind Lieferungen 
zur unmittelbaren Konsumation in Verkehrs
mitteln an die Fahrgäste oder das :Personal, 
soweit nicht die vom Verkehrsmittel zurück
gelegte Strecke überwiegend in derselben 
Gemeinde liegt. Alkoholfreie Getränke sind 
Getränke mit einem Alkoholgehalt in 
Volumenteilen von 0,5 vH Vol. oder weni
ger;" 

9. § 15 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Für die entgeltliche Lieferung gemäß § 14 
Abs. 1 Z 7 gilt§ 3 Abs. 1, 7 und 8 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972." 

10. (VerfassungsbestimmuI).g) Z 6 tritt mit 1. Au
gust 1992 in Kraft. 

11. Z 4 tritt mit 1. Jänner 1992, Zl bis Z 3, Z 5 
und Z 7 bis Z 9 tritt mit 1. August 1992 in Kraft. Z 1 
bis Z 5 und Z 7 bis Z 9 tritt mit Ablauf des 
31.. Dezember 1992 a\Jßer Kr.aft. 

12. Artikel II § 1 erster Satz des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 693/1991 lautet: 

,,Art. I Z 1 bis Z 10 undZ 12 bis Z 20 tritt mit 
l.]änner 1992, Z 21 mit 1. Jänner 1989 in Kraft." 

13. In Art. III Z 2 des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 693/1991 wird das. Zitat "BGBI. Nr. 235/1989" 
durch "BGBl. Nr. 235/1991" ersetzt. 

Artikel VI 

Be w e r t u n g s gesetz 1955 

Das Bewertungsgesetz 1955, BGBI. 
Nr. 148/1955, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBl. Nr. 699/1991 wird wie folgt geändert: 

1. § 30 Abs. 9 bis 11 lautet: 

,,(9) Werden im Rahmen eines landwirtschaftli
chen Hauptbetriebes auch Umsätze aus zugekauf
ten Erzeugnissen erzielt, so ist ein einheitlicher 
landwirtschaftlicher Betrieb auch dann anzuneh
men, wenn der Einkaufswert des Zukaufes fremder 
Erzeugnisse nicht mehr als 25 vH des Umsatzes 
dieses Betriebes beträgt. Abweichend davon ist bei 
Weinbaubetrieben ein einheitlicher Weinbaubetrieb 
auch dann anzunehmen, wenn die Einkaufsmenge 
des Zukaufes nicht mehr als 2 000 kg frische 
Weintrauben der.Unternummer 0806 10 des Zollta
rifs oder insgesamt 1 5001 Wein aus frischen 
Weintrauben sowie Traubenmost der Unternum
mern 2204 21 A, 2204 29 A und 2204 30 des 

Zolltarifs, jeweils pro Hektar bewirtschafteter 
Betriebsfläche, beträgt. Gehören zu einem landwirt
schaftlichen Betrieb auch Betriebsteile, die gemäß 
§ 39 Abs. 2 Z 2 bis 5 gesondert zu bewerten sind, so 
sind der erste und zweite Satz auf jeden Betriebsteil 
gesondert anzuwenden. 

(10) Übersteigt der Zukauf fremder Erzeugnisse 
die im Abs.9 genannten Werte oder Mengen, so ist 
hinsichtlich des Betriebes (Betriebsteiles) ein einheit
licher Gewerbetrieb anzunehmen. 

(11) Für die Beurteilung der in Abs. 9 und 10 
genannten Ausmaße sind die Umsätze oder Mengen 
des dem Feststellungszeitpunkt vorangehenden 
Kalenderjahres maßgebend, sofern aus der Art der 
Betriebsführung eine Nachhaltigkeit zu erwarten 
ist." 
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2. Z 1 ist auf Feststellungszeitpunkte anzuwen
den, die nach dem 31. Dezember 1992 liegen. 

Artikel VII 

G e w e r b e o r d nu n g  1973 
Die Gewerbeordnung 1973, BGBI. Nr. 50/1974, 

zuletzt geändert durch den § 18 Preisauszeichnungs- ' 
gesetz, BGBI. Nr. 146/1992, wird wie folgt geändert: 

_ 1. In § 2 Abs. 3 Z 1 wird nach dem Strichpunkt 
folgeQder Halbsatz eingefügt: 

"hinsichtlich des Weinbaus ferner der Zukauf von 
höchstens 1 500 I Wein oder 2 000 kg Trauben pro 
Hektar bewirtschafteter Betriebsfläche und Kalen-
derjahr;" 

. 

2. Z 1 tritt nach dem 31. Juli 1992 in Kraft. 
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